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Bericht der Finanzkontrolle  

an den Verwaltungsrat des Interregionalen Fortbildungszentrums 

 

Prüfungsurteil 

Wir haben die Jahresrechnung des Interregionalen Fortbildungszentrums – bestehend aus der Bi-

lanz per 31. Dezember 2023 und der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr sowie dem An-

hang, einschliesslich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden – ge-

prüft. 

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung dem Gesetz über das Interregionale Fort-

bildungszentrum (IFZG; BSG 435.311) und dem Finanzreglement des Interregionalen Fortbildungs-

zentrums. 

 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Kantonalen Finanzkontrollgesetz 

(KFKG; BSG 622.1) und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. 

Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des 

Prüfers für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind 

vom Interregionalen Fortbildungszentrum unabhängig im Sinne des Kantonalen Finanzkontrollge-

setzes und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit den 

Anforderungen des Berufsstands erfüllt. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 

sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

 

Sonstige Informationen  

Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen 

umfassen die Informationen, welche im Geschäftsbericht offengelegt werden. Die Jahresrechnung 

wird nur teilweise im Geschäftsbericht wiedergegeben und unser Vermerk wird nicht publiziert. 

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und 

wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck. 

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen 

Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstim-

migkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen auf-

weisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesent-

liche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese 

Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten. 
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Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats für die Jahresrechnung 

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung, welche in Überein-

stimmung mit dem IFZG und dem Finanzreglement des Interregionalen Fortbildungszentrums ist. Er 

ist zudem zuständig für die internen Kontrollen, welche er als notwendig erachtet, damit die Jahres-

rechnung frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr-

tümern ist. 

Der Verwaltungsrat hat die Verpflichtung die Jahresrechnung der Bildungs- und Kulturdirektion ab-

zugeben, damit der Grosse Rat gemäss Art. 15 IFZG davon Kenntnis nehmen kann.  

 

Verantwortlichkeiten des Prüfers für die Prüfung der Jahresrechnung 

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes 

frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen aufgrund 

von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil 

beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 

dass eine in Übereinstimmung mit dem Kantonalen Finanzkontrollgesetz (KFKG; BSG 622.1) und 

den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche 

vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern re-

sultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünf-

tigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffe-

nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen. 

Als Teil einer Prüfung in Übereinstimmung mit dem KFKG und den SA-CH üben wir während der 

gesamten Prüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Dar-

über hinaus: 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-

tigter – falscher Darstellungen in der Jahresrechnung, planen und führen Prüfungshandlun-

gen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-

chend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, 

dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-

deckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen betrü-

gerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 

Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung relevanten internen Kontrollsystem, 

um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, 

jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Existenz und Wirksamkeit des internen Kon-

trollsystems des Interregionalen Fortbildungszentrums abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie 

die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit 

zusammenhängenden Angaben. 

• schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrund-

satzes der Fortführung der Geschäftstätigkeit durch den Verwaltungsrat sowie auf der 

Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusam-

menhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fä-

higkeit des Interregionalen Fortbildungszentrums zur Fortführung der Geschäftstätigkeit auf-

werfen kann. Falls wir die Schlussfolgerung treffen, dass eine wesentliche Unsicherheit be-

steht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht auf die dazugehörigen Angaben im Anhang 
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der Jahresrechnung aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 

unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-

lage der bis zum Datum unseres Berichts erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-

nisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr des Interregionalen Fortbildungszent-

rums von der Fortführung der Geschäftstätigkeit zur Folge haben. 

 

Wir kommunizieren dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung unter anderem den geplanten 

Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellun-

gen, die wir während unserer Prüfung erkennen. 

 

 

Finanzkontrolle des Kantons Bern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R. Studer 
Mandatsleiter 

 

 
 
 
Ch. Gerber 
Revisionsleiter 

 
 
Bern, 28.03.2024 

 

 

 

 

Beilage:  

Jahresrechnung per 31.12.2023 des Interregionalen Fortbildungszentrums bestehend aus Bilanz, 

Erfolgsrechnung und Anhang 
















